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Forderungen 
zur Stärkung der energieintensiven Industrie

• Die Netzentgelte sind mit rund 30 Prozent ein wesentlicher Kostentreiber für die Strompreise der Industrie. Aktuell wird seitens
der Bundesnetzagentur ein Überarbeitungsprozess der Netzentgeltsystematik durchgeführt. Gemäß Paragraph 19, Absatz 2 der
Stromnetzentgeltverordnung haben energieintensive Unternehmen mit der atypischen Netznutzung und dem Bandlastprivileg
einen Anspruch auf ein individuelles Netzentgelt. Diese Regelung sollte mindestens bis zum Jahr 2029 erhalten bleiben. Zudem
sollte bei der Überarbeitung der Systematik eine unbürokratische und praxistaugliche Anschlussregelung etabliert werden, die die
energieintensive Industrie in ähnlichem Maße von den ausufernden Netzkosten entlastet.

• Der für 2026 geplante Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten von 6,5 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt ist ein
wichtiger Schritt. Die Unternehmen erwarten jedoch eine dauerhafte Deckelung der Netzentgelte. Nur so lässt sich wieder Pla-
nungssicherheit herstellen. Die Regelung sollte über 2026 hinaus verstetigt werden.

• Die Strompreiskompensation ist ein wichtiges Instrument, um die energieintensive Industrie zu entlasten und sollte inklusive der
Super-Cap-Regelung langfristig gesichert werden. Eine Kürzung würde die Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Unterneh-
men weiter gefährden.

• Ein wesentlicher Faktor für die Strompreise ist das vorhandene Angebot. Kraftwerkskapazitäten sollten nur dann abgeschaltet
werden, wenn andere (wetterunabhängige) Leistung gesichert zur Verfügung steht. Versorgungssicherheit und bezahlbare Strom-
preise sind zentral.

• Nationale Alleingänge sollten vermieden werden. Auf europäischer Ebene ist geplant, neben dem bereits existierenden Emissions-
handelssystem für die Industrie und Kraftwerke (ETS 1) ein weiteres System für Wärme und Verkehr (ETS 2) einzuführen. Deutsch-
land hat bereits im Jahr 2021 ein nationales Emissionshandelssystem (nEHS) eingeführt, welches in den ETS 2 integriert werden
soll. Die Einführung des ETS 2 wird jedoch aktuell begleitet von Diskussionen und Zweifeln in anderen EU-Mitgliedsstaaten. Gerade
erst hat die EU den ETS 2 um ein Jahr verschoben. Vor diesem Hintergrund sollte zum Schutz der deutschen Wirtschaft über die
Rahmenbedingungen und Zukunft des nEHS politisch diskutiert werden.

Der europäische CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) bietet in seiner jetzigen Form den betroffenen Branchen keinen 
wirksamen Schutz vor Carbon Leakage. Er hat im Gegenteil sogar deutlich negative Auswirkungen auf die realen, operativen Ge-
schäftspraktiken, bspw. in der Aluminiumindustrie. Die Übergangsphase von CBAM startete 2023 und endet zum 31.12.2025. Eine 
praktikable Lösung zur Entlastung der Exportwirtschaft, die durch den CBAM-Mechanismus auf den internationalen Märkten klare 
Wettbewerbsnachteile hinnehmen muss, gibt es weiterhin nicht.

Es bestehen außerdem allgemein viele Unsicherheiten und wenig Planbarkeit, unter anderem aufgrund weiterhin fehlender CBAM-
Benchmarks, Standardwerte und Daten, die für die Kostenkalkulation immens wichtig sind. Des Weiteren ist zu prüfen, wie leicht 
der Schutzmechanismus umgangen werden kann und zudem zu hinterfragen, inwiefern CBAM den globalen Klimaschutz wirklich 
voranbringt. Vor diesem Hintergrund sowie des benötigten Level Playing Field für die deutsche Industrie sollten Bemühungen für 
einen global wirksamen Klimaschutz vor allem im Rahmen von multilateralen Klimavereinbarungen, wie dem Klimaklub, umgesetzt 
und vorangebracht werden. 

Zum Schutz vor Carbon Leakage wurde Unternehmen bisher ein Teil der Zertifikate im ETS kostenlos zugeteilt. Diese kostenlose 
Zuteilung soll für Branchen, die von CBAM betroffen sind, ab dem Jahr 2026 schrittweise bis zum Jahr 2034 auslaufen. Vor dem 
Hintergrund der genannten Unsicherheiten sowie den mit CBAM einhergehenden Wettbewerbsnachteilen sollte die freie Zuteilung 
verlängert werden. Ansonsten droht die Deindustrialisierung voranzuschreiten mit der Gefahr, dass die CO₂-Emissionen in anderen 
Regionen der Welt zunehmen.

Darüber hinaus ist geplant, dass die Ausgabe von Zertifikaten im Jahr 2039 gänzlich endet. Mit Blick auf die Transformationsaufga-
be, die insbesondere im Bereich der Prozesswärmeerzeugung noch vor der Industrie liegt und auch vor dem Hintergrund von bisher 
fehlenden Alternativen, erscheint dieses Datum sehr ambitioniert. Man sollte bereits heute damit beginnen, ein Ausweisen von 
Zertifikaten auch nach dem Jahr 2038 zu ermöglichen.

Anpassung des CO₂-Grenzausgleichs und 
Verlängerung der freien Zuteilung
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Der Schutz des Klimas gelingt nur global. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es sinnvoll Projekte dort umzusetzen, wo der Hebel zur 
Emissionsreduktion am größten und die Umsetzung am kosteneffizientesten ist. Unternehmen, die durch Umsetzung von internati-
onalen Klimaschutz-Projekten den globalen Klimaschutz unterstützen, sollten sich diese Emissionen auch im europäischen Emissi-
onshandelssystem rechtssicher anrechnen lassen können. Idealerweise sollten international bestehende Emissionshandelssysteme 
mit einheitlichen Standards verknüpft werden.

Anerkennung von internationalen 
Klimaschutzaktivitäten

Die Bürokratie ist laut dem IHK-Energiewendebarometer das größte Hindernis bei der Energiewende. Und auch abseits der Ener-
giepolitik ist die Bürokratie für viele Betriebe ein elementares Geschäftsrisiko. Daher ist zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 
der energieintensiven Industrie ein im Arbeitsalltag deutlich spürbarer Abbau von bürokratischen Hemmnissen erforderlich. Die 
Bundesregierung sollte sich insbesondere auf europäischer Ebene für wirtschaftlich vernünftige Regeln mit Augenmaß einsetzen 
und EU-Vorschriften ohne zusätzliche Auflagen und Berichtspflichten auf nationaler Ebene umsetzen. Auf operativer Ebene müssen 
kostenintensive Planungs- und Genehmigungsprozesse umfassend überarbeitet und, z.B. durch Standardisierung und den Einsatz 
von KI, auf das nötige Mindestmaß reduziert werden. In den zuständigen Behörden braucht es zudem ein Mindset, das es möglich 
macht, den effizientesten Weg durch die Genehmigungsverfahren zu nehmen.

Bürokratieabbau auf allen Ebenen
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